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Betreff: 
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde Windesheim: Vorlage 
des Prüfungsberichtes des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der 
Kreisverwaltung Bad Kreuznach vom 15.10.2018 
 

 
Begründung: 
 
Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung Bad Kreuznach hat am 
15.10.2018 einen Prüfungsbericht für den Prüfungszeitraum 2012 – 2015 vorgelegt. 
Der Prüfungsbericht ist als Anlage beigefügt. 
Die Unterrichtung des Ortsgemeinderates erfolgt hiermit gemäß § 33 Abs. 1 GemO. 
 
Zu den Randnummern des Prüfungsberichtes wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Prüfbericht Punkt 2.6, Randnummer 1 – Entlastung 
 
Bedingt durch den enormen Arbeitsaufwand bei der Einführung der Doppik kam es in den 
Folgejahren zu Verzögerungen bei der Abschlusserstellung und Entlastung. Die gesetzliche 
Vorgabe wird nunmehr eingehalten.  
 
 
Prüfbericht Punkt 3.1, Randnummer 2 - Anlagen im Bau und  
Punkt 3.2, Randnummer 3 - Abschreibung der Anlagen im Bau 
 
Bei diesen Punkten handelt es sich um formelle Vorgaben in der Anlagebuchhaltung mit fiktiven 
Werten, die keinerlei Auswirkungen auf die realen Finanzen / den IST-Haushalt haben. Die 
geforderte Art der Verbuchung war programmbedingt nicht oder nur mit solch immensem 
Mehraufwand möglich, dass dieser in keinem Verhältnis zum Nutzen stand. Auf die Umsetzung 
wurde, insbesondere wegen der personellen Unterbesetzung der Finanzabteilung von 2,27 
Stellen (vgl. Prüfbericht VG Seite 14/15), bewusst verzichtet. Die Konsequenz dieser 
Verwaltungsvereinfachung war lediglich die zeitliche Verschiebung des Abschreibungszeitraums 
um ein Jahr. Die Abschreibungssumme wurde nicht beeinflusst. Im Jahr 2018 wurde ein neues 
Anlagebuchhaltungsprogramm eingeführt. Soweit möglich wird die Umsetzung künftig erfolgen. 
 
 
Prüfbericht Punkt 3.3, Randnummer 4, 5, 6 – Benutzungsgebühren für die 
Römerberghalle 
 
Die Beanstandung des Prüfungsamtes ist nachvollziehbar.  
Dem Ortsgemeinderat wird empfohlen, folgende Punkte zu beraten und zu beschließen: 

 Einführung eines Belegungsplanes mit Prüfung am Jahresende durch die 
Verbandsgemeindeverwaltung. 



 Die Kautionen und Mieten künftig ausschließlich unbar über die Verbandsgemeindekasse 
abzuwickeln. 

 Die Nutzungsgebühren neu zu kalkulieren und anzupassen. 
 
 
Prüfbericht Punkt 3.4, Randnummer 7 – Hundesteuer 
 
Die Hundesteuersätze werden im Vergleich zu benachbarten Gebietskörperschaften als zu 
niedrig bewertet. 
Dem Ortsgemeinderat wird empfohlen, im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 über eine 
Steuererhöhung zu beraten und zu beschließen. 
 
Prüfbericht Punkt 3.5, Randnummer 8 – Versicherungswesen 
 
Es ist beabsichtigt, nach der Fusion der Verbandsgemeinden Langenlonsheim und Stromberg 
eine Ausschreibung der Versicherungsleistungen vorzunehmen. 
Dazu bedarf es im Vorfeld umfangreicher Erhebungen. Zudem ist eine Risikoanalyse sinnvoll. Als 
Sofortmaßnahme erfolgt in Absprache mit den Ortsgemeinden eine Überprüfung des 
Versicherungsschutzes hinsichtlich der Versicherungsleistungen auf mögliche Einsparungen. 
 

 
Prüfbericht Punkt 3.6, Randnummer 9 – Verpachtung von Dachflächen für 
Photovoltaikanlagen 
 
Unter dem Eindruck der Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 sah sich auch die 
Ortsgemeinde in der Pflicht, zur Unterstützung des vom Bund beschlossenen Atomausstiegs 
die Gewinnung regenerativer Energien zu fördern. Wirtschaftliche Aspekt wurden dabei 
zugunsten umweltpolitischer Ziele zurückgestellt. Die Anregung des Rechnungsprüfungsamtes 
ist zutreffend und sollte künftig berücksichtigt werden. 
 
 
Anlage Prüfungsbericht v. 15.10.2018 
 
 

 
Beschlussempfehlung des Ortsbürgermeisters / der Verwaltung: 
 
Der Ortsgemeinderat nimmt den Prüfungsbericht und die Stellungnahmen zur Kenntnis. 
 
 
 

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: 
  siehe Folgeseite 

 

Ausgearbeitet am: 17.12.2018 durch: Zuck, Gerhard 

Gesehen: 

Ortsbürgermeister/-in Verbandsvorsteher FB-Leiter 
Finanzen 

Bürgermeister Fachbereichsleiter 

     

Einstimmig Mit Stimmen- B e s c h l u s s e r g e b n i s  Laut Beschluss- Abweichender 
 mehrheit  vorschlag Beschluss 
  Ja       Nein    Enthaltung  (Folgeseite) 

                    x  
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